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Gemeinde Jett ingen  
 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

am 06.02.2018 

 
     

 Anwesend: Bürgermeister Burkhardt und 16 Gemeinderäte (Normalzahl: 18) 

 Schriftführer:  Anna-Lisa Ke l lner  

 Abwesend: Wilhe lm Kern und Hans-Mart in Ott  

 Befangen:             

 Außerdem anwesend:  Otto Hauser, Walter Lang, Timo Walter und Jochen Hasenburger 

sowie Pressevertreter  und Zuhörer  

     Az.: 022; 
632.6 

 § 4 

Bausache 

hier: Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgara-

ge auf Grundstück Flst. Nr. 2239/3 an der Bussardstraße im Ortsteil Unterjettin-

gen     

1. Sachvortrag 

Die Bauantragsteller beabsichtigen auf Grundstück Flst.Nr. 2239/3 in der Bussardstraße im Orts-

teil Unterjettingen die Errichtung eines Wohngebäudes mit Einliegerwohnung und angebauter 

Doppelgarage. Vorgesehen ist ein 2-geschossiger Baukörper mit einer Traufhöhe von 6,68 m 

und einer Firsthöhe von 8,66 m. Die Höhen entsprechen den Festsetzungen des Bebauungspla-

nes (hier 2 Vollgeschosse möglich). Die Grundfläche des Wohngebäudes beträgt 8,50 m x 12,00 

m. Die Dachneigung des Satteldaches beträgt 25°und entspricht damit ebenfalls den Bebau-

ungsplanfestsetzungen. 

Die geplante Doppelgarage soll an die Garage des Nachbarn angebaut werden. Die Zufahrt er-

folgt über die Kreuzung Bussardstraße/Talstraße. Für die Einliegerwohnung werden zusätzlich 

zur Doppelgarage noch zwei weitere Stellplätze ausgewiesen. Die Stellplatzsatzung ist somit er-

füllt. 

Bauplanungsrechtlich liegt das geplante Vorhaben innerhalb des rechtsverbindlichen und qualifi-

zierten Bebauungsplanes "Breite" vom 23.04.1974 in einem "Allgemeinen Wohngebiet" nach der 

Baunutzungsverordnung. Nach der vorliegenden Planung besteht eine Bebauungsplanabwei-

chung hinsichtlich des Baufensters, das mit dem Dachvorsprung der Doppelgarage sowie mit 

dem Eingangsbereich des Wohnhauses geringfügig überschritten wird. Die Überschreitung be-

trägt ca. 20 m². 
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Da alle anderen Planfestsetzungen sowie nachbarschaftsschützende Vorschriften eingehalten 

bzw. nicht betroffen sind, ist die Verwaltung der Ansicht, dass die die geringfügige Überschrei-

tung des Baufensters vertretbar ist und orts- und baugestalterisch nicht störend wirkt.  

Ohne Beratung fasst das Gremium bei 17 Zustimmungen folgenden einstimmigen  

Beschluss: 

Der Bausache über die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelga-

rage auf Grundstück Flst.Nr. 2239/3 in der Bussardstraße im Ortsteil Unterjettingen wird ent-

sprechend den eingereichten Baugesuchsunterlagen nach dem Bauantrag vom 11.01.2018 gem. 

§ 36 Abs. 1 i. V. mit § 31 BauGB das Einvernehmen erteilt. 

 


